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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 13 FREITAG, DEN 17. MAI 2002

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Altona-Altstadt 44 für das Gebiet
östlich Pepermölenbek zwischen Hamburger Hochstraße und
Breite Straße (Bezirk Altona, Ortsteil 201) wird festgestellt.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

Pepermölenbek – Hamburger Hochstraße – Ost- und Süd-
grenze des Flurstücks 535, Ostgrenze des Flurstücks 534 der
Gemarkung Altona-Südwest – Lange Straße – Ostgrenze des
Flurstücks 1956 der Gemarkung Altona-Südwest – Pinnasberg

– über das Flurstück 2121, Südgrenzen der Flurstücke 2121
und 581 der Gemarkung Altona-Südwest – St. Pauli Fisch-
markt – Breite Straße.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

über den Bebauungsplan Altona-Altstadt 44

Vom 29. April 2002

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997
(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 und § 5 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), § 81
Absatz 1 Nummer 6 der Hamburgischen Bauordnung vom
1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183), zuletzt geändert am 18. Juli
2001 (HmbGVBl. S. 221), § 6 Absätze 4 und 5 des Hambur-
gischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBl. S. 281), Artikel 4 und 6 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Senats zur Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung von Gesetzen über Bebauungs- und Landschaftspläne
und zur Weiterübertragung dieser Ermächtigung vom 11. Juni
1997 (HmbGVBl. S. 215, 225, 226, 230), Artikel 4 und 6 des
Gesetzes über die Zustimmung der Bezirksversammlungen zur
Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Gesetzen über
Bebauungs- und Landschaftspläne vom 4. November 1997
(HmbGVBl S. 494, 505, 510), geändert am 1. Dezember 1997
(HmbGVBl. S. 524), sowie § 1 Absatz 2, § 2 Satz 1 Nummer 2,
§ 3 Absatz 2 und § 4 der Weiterübertragungsverordnung-Bau
vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134) wird verordnet:
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kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und 

b) Mängel der Abwägung, 

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In dem nach § 172 des Baugesetzbuchs als „Erhaltungs-
bereich“ bezeichneten Gebiet bedürfen zur Erhaltung der
städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner
städtebaulichen Gestalt der Rückbau, die Änderung, die
Nutzungsänderung oder die Errichtung baulicher Anlagen
einer Genehmigung, und zwar auch dann, wenn nach
der Baufreistellungsverordnung vom 5. Januar 1988
(HmbGVBl. S. 1), zuletzt geändert am 21. Januar 1997
(HmbGVBl. S. 10, 11), in der jeweils geltenden Fassung
eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die Genehmi-
gung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nutzungsän-
derung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage
allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen
Anlagen das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt oder sonst
von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur
Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden,
wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die
beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. Entlang der Straße Pepermölenbek sind im allgemeinen
Wohngebiet die Wohn- und Schlafräume sowie im Kern-
gebiet die Aufenthaltsräume durch geeignete Grundriss-
gestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuord-
nen. Soweit die Anordnung der in Satz 1 genannten Räume
an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist,
muss für diese Räume ein ausreichender Lärmschutz
durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern,

Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen
werden.

3. Im Kerngebiet sind Spielhallen und ähnliche Unterneh-
men im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der Auf-
stellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglich-
keiten dienen, sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren
Zweck auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuel-
lem Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.

4. Im Kerngebiet sind Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Num-
mern 6 und 7 der Baunutzungsverordnung in der Fassung
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), im Erdgeschoss und
im ersten Obergeschoss unzulässig; Ausnahmen nach § 7
Absatz 3 Nummer 2 der Baunutzungsverordnung werden
ausgeschlossen.

5. Im Kerngebiet sind Tankstellen im Zusammenhang mit
Parkhäusern und Großgaragen unzulässig. Ausnahmen für
sonstige Tankstellen nach § 7 Absatz 3 Nummer 1 der Bau-
nutzungsverordnung werden ausgeschlossen.

6. Das festgesetzte Geh- und Leitungsrecht umfasst die
Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein
zugängliche Wege und Plätze anzulegen und zu unter-
halten, sowie die Befugnis der Hamburger Stadtentwässe-
rung, unterirdische  öffentliche Sielanlagen herzustellen
und zu unterhalten, ferner die Befugnis der Ver- und
Entsorgungsunternehmen unterirdische Leitungen zu
verlegen und zu unterhalten. Geringfügige Abweichungen
von dem festgesetzten Geh- und Leitungsrecht können
zugelassen werden.

7. Eine Überschreitung der Baugrenzen und Baulinien durch
Erker, Loggien, Balkone und Treppenhausvorbauten kann
bis zu einer Tiefe von 1,5 m zugelassen werden; im Bereich
von öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist eine lichte
Höhe von mindestens 3,5 m einzuhalten.

8. Leitungen für die Entlüftung der festgesetzten Tiefgarage
und Garage sind über die Dächer der mehrgeschossigen
Bebauung zu führen.

9. Auf den privaten Grünflächen ist für je 150 m² der Grund-
stücksfläche mindestens ein kleinkroniger Baum zu pflan-
zen. Es sind standortgerechte einheimische Laubgehölze
zu verwenden. Kleinkronige Bäume müssen einen Stamm-
umfang von mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über dem
Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich dieser
Bäume ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens
12 m² anzulegen.

10. Die Dächer der Tiefgarage und der Garagen sind mit
einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und zu begrünen.

11. Die festgesetzte Fassadenbegrünung ist mit Schling- oder
Kletterpflanzen vorzunehmen; je 2 m Wandlänge ist min-
destens eine Pflanze zu verwenden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 29. April 2002.

Das Bezirksamt Altona
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Hoheluft-Ost 2 für den Bereich der
ehemaligen Falkenriedwerkstätten nordöstlich der Hoheluft-
chaussee zwischen Eppendorfer Weg und Isebekkanal (Bezirk
Hamburg-Nord, Ortsteil 401) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Bezirksgrenze – Eppendorfer Weg – Falkenried – Lehmweg –
Klosterallee – Bezirksgrenze.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim

örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1

und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,
wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans

schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In dem nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuchs als „Erhaltungsbereich“ bezeichneten Gebiet
bedürfen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des
Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt der
Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die
Errichtung baulicher Anlagen einer Genehmigung, und
zwar auch dann, wenn nach der Baufreistellungsverord-
nung vom 5. Januar 1988 (HmbGVBl. S. 1), zuletzt geän-
dert am 21. Januar 1997 (HmbGVBl. S. 10, 11), in der
jeweils geltenden Fassung eine Genehmigung nicht erfor-
derlich ist. Die Genehmigung zum Rückbau, zur Ände-
rung oder zur Nutzungsänderung darf nur versagt werden,
wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang
mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild oder die
Stadtgestalt prägt oder sonst von städtebaulicher, insbe-
sondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist.
Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage
darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage
beeinträchtigt wird.

2. In den mit „(B)“ bezeichneten Kerngebieten sind insge-
samt maximal 5000 m2 Geschossfläche für Einzelhandels-
nutzungen zulässig.

3. In den mit „(D)“ bezeichneten Kerngebieten ist die
straßenparallele Randbebauung geschlossen auszubilden.

4. In den Kerngebieten sind Spielhallen und ähnliche Unter-
nehmen im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der
Aufstellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinn-
möglichkeiten dienen, sowie Vorführ- und Geschäfts-

Verordnung

über den Bebauungsplan Hoheluft-Ost 2

Vom 7. Mai 2002

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997
(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271),
§ 81 Absatz 1 Nummer 6 der Hamburgischen Bauordnung vom
1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183), zuletzt geändert am 18. Juli
2001 (HmbGVBl. S. 221), und § 6 Absätze 4 und 5 des Ham-
burgischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBl. S. 281), Artikel 3 und 9 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Senats zur Änderung, Ergänzung oder
Aufhebung von Gesetzen über Bebauungs- und Landschafts-
pläne und zur Weiterübertragung dieser Ermächtigung vom
11. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 215, 216, 231, 233) sowie
Artikel 3 und 9 des Gesetzes über die Zustimmung der
Bezirksversammlungen zur Änderung, Ergänzung und Auf-
hebung von Gesetzen über Bebauungs- und Landschaftspläne
vom 4. November 1997 (HmbGVBl. S. 494, 495, 511, 513),
geändert am 1. Dezember 1997 (HmbGVBl. S. 524), wird
verordnet:
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räume, deren Zweck auf Darstellungen oder auf Handlun-
gen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.

5. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossflächen sind
die Flächen von Aufenthaltsräumen in Nichtvollgeschos-
sen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume
und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.

6. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossflächen bleiben
die Flächen von Stellplätzen und Garagen in Vollgeschos-
sen unberücksichtigt.

7. Im allgemeinen Wohngebiet auf der mit „(A)“ bezeichne-
ten Fläche kann eine Überschreitung der Baugrenzen
durch Treppenhausvorbauten, Erker und Loggien bis zu
1,5 m und durch Balkone bis zu 3 m zugelassen werden.

8. Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse für die Über-
bauung der Planstraße wird oberhalb der festgesetzten
lichten Höhe gezählt.

9. Die festgesetzten Gehrechte umfassen die Befugnis der
Freien und Hansestadt Hamburg, allgemein zugängliche
Rad- und Gehwege anzulegen und zu unterhalten. Gering-
fügige Abweichungen von den festgesetzten Gehrechten
sind zulässig.

10. In den Baugebieten sind, mit Ausnahme der als „Erhal-
tungsbereich“ bezeichneten Gebiete und der mit „(C)“
bezeichneten Flächen, für ein- und zweigeschossige
Gebäude nur Flachdächer oder flachgeneigte Dächer mit
einer Dachneigung bis zu 10 Grad zulässig. Die Dach-
flächen sind mit einem mindestens 5 cm starken durch-
wurzelbaren Substrataufbau herzustellen und extensiv zu
begrünen, sofern sie nicht mit Dachstellplätzen versehen
sind. Die Begrünung muss nur auf mindestens 80 v.H. der
Dachfläche erfolgen, wenn die übrige Dachfläche als
Dachterrasse ausgebildet wird.

11. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein großkroniger Baum zu pflanzen. Es sind einheimische

Laubgehölze zu verwenden. Im Kronenbereich jedes
Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens
12 m2 anzulegen. Der Baum muss einen Stammumfang
von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden
gemessen, aufweisen.

12. Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen ist eine
durchgehende Baumallee anzupflanzen. Der Abstand der
einzelnen Bäume untereinander darf innerhalb der jeweili-
gen Baumreihe höchstens 10 m betragen. Es sind einhei-
mische Laubgehölze zu verwenden. Die Bäume müssen
einen Stammumfang von mindestens 20 cm, in 1 m Höhe
über dem Erdboden gemessen, aufweisen.

13. Nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen mit Ausnahme
der mit „(C)“ bezeichneten Flächen sowie allgemein
zugängliche Erschließungs- und Aufenthaltsflächen sind
mit einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren
Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.

14. In den allgemeinen Wohngebieten entlang des Eppen-
dorfer Wegs und der Straße Falkenried sind die Wohn- und
Schlafräume, in den Mischgebieten entlang des Lehmwegs
und der Straße Falkenried und in den Kerngebieten
entlang der Hoheluftchaussee und des Lehmwegs die
Aufenthältsräume durch geeignete Grundrissgestaltung
den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit
die Anordnung der in Satz 1 genannten Räume an den
lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss
für diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch bau-
liche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außen-
wänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 7. Mai 2002.
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Einziger Paragraph

(1) Zur Sicherung der Planung wird eine Veränderungs-
sperre für die in der Anlage durch eine schwarze Linie
abgegrenzte Teilfläche des Bebauungsplanentwurfs Langen-
horn 42 Ä (Gewerbegebiet südlich der Straße Tarpen – Grund-
stück Tarpen 17; Flurstücke 6638, 4088 der Gemarkung
Langenhorn – Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 432) bis zum
22. März 2003 festgesetzt.

(2) Die Veränderungssperre nach Absatz 1 hat zum Inhalt,
dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-

rung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung
verlangen, wenn die in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetz-
buchs bezeichneten Nachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem zuständi-
gen Bezirksamt beantragt. Das Erlöschen eines Entschädi-
gungsanspruchs richtet sich nach § 18 Absatz 3 des Bau-
gesetzbuchs.

2. Unbeachtlich sind Mängel der Abwägung, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten dieser
Verordnung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen
Bezirksamt geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt,
der den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Verordnung

über die Veränderungssperre Langenhorn 42

– Gewerbegebiet südlich der Straße Tarpen (Tarpen 17, 15, 15 a) –

Vom 8. Mai 2002

Auf Grund von § 14 und § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs
in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142,
1998 I S. 137), zuletzt geändert am 15. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3762), in Verbindung mit § 4 des Bauleitplanfeststellungs-
gesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl.
S. 271) sowie § 2 Satz 1 Nummer 1 der Weiterübertragungs-
verodnung-Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134) wird
verordnet:

Hamburg, den 8. Mai 2002.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
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